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Kapitel 1

Fördern und Fordern

§ 1 Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende

(1) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermögli-
chen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht.

(2) 1Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unab-
hängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.
2Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung
einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn
nicht auf andere Weise bestreiten können. 3Die Gleichstellung von Männern und
Frauen ist als durchgängiges Prinzip zu verfolgen. 4Die Leistungen der Grundsiche-
rung sind insbesondere darauf auszurichten, dass
1. durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit vermieden oder beseitigt, die

Dauer der Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der Hilfebedürftigkeit
verringert wird,

2. die Erwerbsfähigkeit einer leistungsberechtigten Person erhalten, verbessert oder
wieder hergestellt wird,

3. geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
entgegengewirkt wird,

4. die familienspezifischen Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten, die Kinder erziehen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, berück-
sichtigt werden,

5. behindertenspezifische Nachteile überwunden werden,
6. Anreize zur Aufnahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit geschaffen und auf-

rechterhalten werden.

(3) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen zur
1. Beratung,
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2. Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Einglie-
derung in Ausbildung oder Arbeit und

3. Sicherung des Lebensunterhalts.

§ 2 Grundsatz des Forderns

(1) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft lebenden Personen müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Ver-
ringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. 2Eine erwerbsfähige leistungsbe-
rechtigte Person muss aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Arbeit
mitwirken, insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. 3Wenn eine
Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht möglich
ist, hat die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person eine ihr angebotene zumutbare
Arbeitsgelegenheit zu übernehmen.

(2) 1Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft lebenden Personen haben in eigener Verantwortung alle Möglichkeiten zu
nutzen, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten. 2Er-
werbsfähige Leistungsberechtigte müssen ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Le-
bensunterhalts für sich und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden
Personen einsetzen.

§ 3 Leistungsgrundsätze

(1) 1Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können erbracht werden, soweit sie
zur Vermeidung oder Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürf-
tigkeit für die Eingliederung erforderlich sind. 2Bei den Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit sind
1. die Eignung,
2. die individuelle Lebenssituation, insbesondere die familiäre Situation,
3. die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit und
4. die Dauerhaftigkeit der Eingliederung
der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zu berücksichtigen. 3Vorrangig sollen
Maßnahmen eingesetzt werden, die die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit ermöglichen. 4Bei der Leistungserbringung sind die Grundsätze von Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

(2) 1Bei der Beantragung von Leistungen nach diesem Buch sollen unverzüglich
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem Ersten Abschnitt des Dritten Kapi-
tels erbracht werden. 2Bei fehlendem Berufsabschluss sind insbesondere die Möglich-
keiten zur Vermittlung in eine Ausbildung zu nutzen.

(2a) 1Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte, die
1. nicht über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen, an einem Integrati-

onskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes teilnehmen, oder
2. darüber hinaus notwendige berufsbezogene Sprachkenntnisse benötigen, an der

berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes
teilnehmen,

sofern sie teilnahmeberechtigt sind und nicht unmittelbar in eine Ausbildung oder
Arbeit vermittelt werden können und ihnen eine Teilnahme an einem Integrations-
kurs oder an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung daneben nicht zumutbar
ist. 2Für die Teilnahmeberechtigung, die Verpflichtung zur Teilnahme und die Zu-
gangsvoraussetzungen gelten die Bestimmungen der §§ 44, 44a und 45a des Aufent-
haltsgesetzes sowie des § 9 Absatz 1 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes in Ver-
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§§ 4, 5 – SGB II

bindung mit der Integrationskursverordnung und der Verordnung über die berufsbe-
zogene Deutschsprachförderung. 3Eine Verpflichtung zur Teilnahme ist in die Ein-
gliederungsvereinbarung als vorrangige Maßnahme aufzunehmen.

(2b) weggefallen
(3) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts dürfen nur erbracht werden,

soweit die Hilfebedürftigkeit nicht anderweitig beseitigt werden kann; die nach die-
sem Buch vorgesehenen Leistungen decken den Bedarf der erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.

§ 4 Leistungsformen

(1) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden erbracht in
Form von
1. Dienstleistungen,
2. Geldleistungen und
3. Sachleistungen.

(2) 1Die nach § 6 zuständigen Träger wirken darauf hin, dass erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen
die erforderliche Beratung und Hilfe anderer Träger, insbesondere der Kranken- und
Rentenversicherung, erhalten. 2Die nach § 6 zuständigen Träger wirken auch darauf
hin, dass Kinder und Jugendliche Zugang zu geeigneten vorhandenen Angeboten der
gesellschaftlichen Teilhabe erhalten. 3Sie arbeiten zu diesem Zweck mit Schulen und
Kindertageseinrichtungen, den Trägern der Jugendhilfe, den Gemeinden und Ge-
meindeverbänden, freien Trägern, Vereinen und Verbänden und sonstigen handelnden
Personen vor Ort zusammen. 4Sie sollen die Eltern unterstützen und in geeigneter
Weise dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche Leistungen für Bildung und Teil-
habe möglichst in Anspruch nehmen.

§ 5 Verhältnis zu anderen Leistungen

(1) 1Auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen Anderer, insbesondere der Trä-
ger anderer Sozialleistungen, werden durch dieses Buch nicht berührt. 2Ermessens-
leistungen dürfen nicht deshalb versagt werden, weil dieses Buch entsprechende
Leistungen vorsieht.

(2) 1Der Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach die-
sem Buch schließt Leistungen nach dem Dritten Kapitel des Zwölften Buches aus.
2Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches sind gegenüber dem Sozi-
algeld vorrangig.

(3) 1Stellen Leistungsberechtigte trotz Aufforderung einen erforderlichen Antrag
auf Leistungen eines anderen Trägers nicht, können die Leistungsträger nach diesem
Buch den Antrag stellen sowie Rechtsbehelfe und Rechtsmittel einlegen. 2Der Ablauf
von Fristen, die ohne Verschulden der Leistungsträger nach diesem Buch verstrichen
sind, wirkt nicht gegen die Leistungsträger nach diesem Buch; dies gilt nicht für
Verfahrensfristen, soweit die Leistungsträger nach diesem Buch das Verfahren selbst
betreiben. 3Wird eine Leistung aufgrund eines Antrages nach Satz 1 von einem ande-
ren Träger nach § 66 des Ersten Buches bestandskräftig entzogen oder versagt, sind
die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach diesem Buch ganz oder teil-
weise so lange zu entziehen oder zu versagen, bis die leistungsberechtigte Person
ihrer Verpflichtung nach den §§ 60 bis 64 des Ersten Buches gegenüber dem anderen
Träger nachgekommen ist. 4Eine Entziehung oder Versagung nach Satz 3 ist nur mög-
lich, wenn die leistungsberechtigte Person vom zuständigen Leistungsträger nach
diesem Buch zuvor schriftlich auf diese Folgen hingewiesen wurde. 5Wird die Mitwir-
kung gegenüber dem anderen Träger nachgeholt, ist die Versagung oder Entziehung
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SGB II – §§ 5–6a

rückwirkend aufzuheben. 6Die Sätze 3 bis 5 gelten nicht für die vorzeitige Inan-
spruchnahme einer Rente wegen Alters.

(4) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem Ersten Abschnitt des Dritten
Kapitels werden nicht an oder für erwerbsfähige Leistungsberechtigte erbracht, die
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Teilarbeitslosengeld haben.

§ 6 Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

(1) 1Träger der Leistungen nach diesem Buch sind:
1. die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), soweit Nummer 2 nichts Anderes

bestimmt,
2. die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16a, das Arbeitslosen-

geld II und das Sozialgeld, soweit Arbeitslosengeld II und Sozialgeld für den Be-
darf für Unterkunft und Heizung geleistet wird, die Leistungen nach § 24 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie für die Leistungen nach § 28, soweit durch Landes-
recht nicht andere Träger bestimmt sind (kommunale Träger).

2Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben be-
auftragen; sie sollen einen Außendienst zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch
einrichten.

(2) 1Die Länder können bestimmen, dass und inwieweit die Kreise ihnen zugehö-
rige Gemeinden oder Gemeindeverbände zur Durchführung der in Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 genannten Aufgaben nach diesem Gesetz heranziehen und ihnen dabei
Weisungen erteilen können; in diesen Fällen erlassen die Kreise den Widerspruchsbe-
scheid nach dem Sozialgerichtsgesetz. 2§ 44b Absatz 1 Satz 3 bleibt unberührt. 3Die
Sätze 1 und 2 gelten auch in den Fällen des § 6a mit der Maßgabe, dass eine Heranzie-
hung auch für die Aufgaben nach § 6b Absatz 1 Satz 1 erfolgen kann.

(3) Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg werden ermächtigt, die Vorschriften
dieses Gesetzes über die Zuständigkeit von Behörden für die Grundsicherung für
Arbeitsuchende dem besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzupassen.

§ 6a Zugelassene kommunale Träger*

(1) Die Zulassungen der aufgrund der Kommunalträger-Zulassungsverordnung
vom 24. September 2004 (BGBl. I S. 2349) anstelle der Bundesagentur als Träger der
Leistungen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zugelassenen kommunalen Träger
werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung
über den 31. Dezember 2010 hinaus unbefristet verlängert, wenn die zugelassenen
kommunalen Träger gegenüber der zuständigen obersten Landesbehörde die Ver-
pflichtungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 5 bis zum 30. September 2010 aner-
kennen.

(2) 1Auf Antrag wird eine begrenzte Zahl weiterer kommunaler Träger vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales als Träger im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zugelassen,
wenn sie
1. geeignet sind, die Aufgaben zu erfüllen,
2. sich verpflichten, eine besondere Einrichtung nach Absatz 5 zu schaffen,
3. sich verpflichten, mindestens 90 Prozent der Beamtinnen und Beamten, Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer der Bundesagentur, die zum Zeitpunkt der Zulas-
sung mindestens seit 24 Monaten in der im Gebiet des kommunalen Trägers gele-
genen Arbeitsgemeinschaft oder Agentur für Arbeit in getrennter Aufgabenwahr-

* Zu § 6a Absatz 1 SGB II siehe Kommunalträger-Eignungsfeststellungsverordnung S. 201 f.
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§ 6a – SGB II

nehmung im Aufgabenbereich nach § 6 Absatz 1 Satz 1 tätig waren, vom Zeit-
punkt der Zulassung an, dauerhaft zu beschäftigen,

4. sich verpflichten, mit der zuständigen Landesbehörde eine Zielvereinbarung über
die Leistungen nach diesem Buch abzuschließen, und

5. sich verpflichten, die in der Rechtsverordnung nach § 51b Absatz 1 Satz 2 festge-
legten Daten zu erheben und gemäß den Regelungen nach § 51b Absatz 4 an die
Bundesagentur zu übermitteln, um bundeseinheitliche Datenerfassung, Ergebnis-
berichterstattung, Wirkungsforschung und Leistungsvergleiche zu ermöglichen.

2Für die Antragsberechtigung gilt § 6 Absatz 3 entsprechend. 3Der Antrag bedarf in
den dafür zuständigen Vertretungskörperschaften der kommunalen Träger einer
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder sowie der Zustimmung der zuständigen
obersten Landesbehörde.* 4Die Anzahl der nach den Absätzen 1 und 2 zugelassenen
kommunalen Träger beträgt höchstens 25 Prozent der zum 31. Dezember 2010 beste-
henden Arbeitsgemeinschaften nach § 44b in der bis zum 31. Dezember 2010 gelten-
den Fassung, zugelassenen kommunalen Trägern sowie der Kreise und kreisfreien
Städte, in denen keine Arbeitsgemeinschaft nach § 44b in der bis zum 31. Dezember
2010 geltenden Fassung errichtet wurde (Aufgabenträger).

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, Vorausset-
zungen der Eignung nach Absatz 2 Nummer 1 und deren Feststellung sowie die Ver-
teilung der Zulassungen nach den Absätzen 2 und 4 auf die Länder durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu regeln.

(4) 1Der Antrag nach Absatz 2 kann bis zum 31. Dezember 2010 mit Wirkung zum
1. Januar 2012 gestellt werden. 2Darüber hinaus kann vom 30. Juni 2015 bis zum
31. Dezember 2015 mit Wirkung zum 1. Januar 2017 ein Antrag auf Zulassung gestellt
werden, soweit die Anzahl der nach den Absätzen 1 und 2 zugelassenen kommunalen
Träger 25 Prozent der zum 1. Januar 2015 bestehenden Aufgabenträger nach Absatz 2
Satz 4 unterschreitet. 3Die Zulassungen werden unbefristet erteilt.

(5) Zur Wahrnehmung der Aufgaben anstelle der Bundesagentur errichten und
unterhalten die zugelassenen kommunalen Träger besondere Einrichtungen für die
Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch.

(6) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung der
zuständigen obersten Landesbehörde durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates die Zulassung widerrufen. 2Auf Antrag des zugelassenen kommunalen
Trägers, der der Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörde bedarf, wi-
derruft das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Zulassung durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates. 3Die Trägerschaft endet mit Ablauf
des auf die Antragstellung folgenden Kalenderjahres.

(7) 1Auf Antrag des kommunalen Trägers, der der Zustimmung der obersten Lan-
desbehörde bedarf, widerruft, beschränkt oder erweitert das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales die Zulassung nach Absatz 1 oder 2 durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates, wenn und soweit die Zulassung aufgrund einer
kommunalen Neugliederung nicht mehr dem Gebiet des kommunalen Trägers ent-
spricht. 2Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 5 gilt bei Erweiterung der Zulassung entspre-
chend. 3Der Antrag nach Satz 1 kann bis zum 1. Juli eines Kalenderjahres mit Wir-
kung zum 1. Januar des folgenden Kalenderjahres gestellt werden.

* Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 7. Oktober 2014 – 2 BvR 1641/11 – (BGBl. I S. 1638):
§ 6a Absatz 2 Satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung des Gesetzes zur Weiterentwicklung
der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom 3. August 2010 ist mit Artikel 28 Absatz 2 in
Verbindung mit Artikel 70 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar, soweit er anordnet, dass der Antrag in den
dafür zuständigen Vertretungskörperschaften der kommunalen Träger einer Mehrheit von zwei Dritteln der
Mitglieder bedarf. Die Vorschrift gilt für bestehende Zulassungen fort.
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SGB II – §§ 6b, 6c

§ 6b Rechtsstellung der zugelassenen kommunalen Träger

(1) 1Die zugelassenen kommunalen Träger sind anstelle der Bundesagentur im
Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit Träger der Aufgaben nach § 6 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 mit Ausnahme der sich aus den §§ 44b, 48b, 50, 51a, 51b, 53, 55, 56 Ab-
satz 2, §§ 64 und 65d ergebenden Aufgaben. 2Sie haben insoweit die Rechte und
Pflichten der Agentur für Arbeit.

(2) 1Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
einschließlich der Verwaltungskosten mit Ausnahme der Aufwendungen für Aufga-
ben nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2. 2§ 46 Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 und 3 Satz 1
gilt entsprechend. 3§ 46 Absatz 5 bis 11 bleibt unberührt.

(2a) Für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Bundes durch die zugelas-
senen kommunalen Träger gelten die haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bun-
des, soweit in Rechtsvorschriften des Bundes oder Vereinbarungen des Bundes mit
den zugelassenen kommunalen Trägern nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3) Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, die Leistungsgewährung zu prüfen.
(4) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales prüft, ob Einnahmen und

Ausgaben in der besonderen Einrichtung nach § 6a Absatz 5 begründet und belegt
sind und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen. 2Die
Prüfung kann in einem vereinfachten Verfahren erfolgen, wenn der zugelassene kom-
munale Träger ein Verwaltungs- und Kontrollsystem errichtet hat, das die Ordnungs-
mäßigkeit der Berechnung und Zahlung gewährleistet und er dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales eine Beurteilung ermöglicht, ob Aufwendungen nach
Grund und Höhe vom Bund zu tragen sind. 3Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kündigt örtliche Prüfungen bei einem zugelassenen kommunalen Träger ge-
genüber der nach § 48 Absatz 1 zuständigen Landesbehörde an und unterrichtet sie
über das Ergebnis der Prüfung.

(5) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann von dem zugelassenen
kommunalen Träger die Erstattung von Mitteln verlangen, die er zu Lasten des Bun-
des ohne Rechtsgrund erlangt hat. 2Der zu erstattende Betrag ist während des Ver-
zugs zu verzinsen. 3Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 3 Prozentpunkte über
dem Basiszinssatz.

§ 6c Personalübergang bei Zulassung weiterer kommunaler Träger und bei
Beendigung der Trägerschaft

(1) 1Die Beamtinnen und Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der
Bundesagentur, die am Tag vor der Zulassung eines weiteren kommunalen Trägers
nach § 6a Absatz 2 und mindestens seit 24 Monaten Aufgaben der Bundesagentur als
Träger nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in dem Gebiet des kommunalen Trägers
wahrgenommen haben, treten zum Zeitpunkt der Neuzulassung kraft Gesetzes in den
Dienst des kommunalen Trägers über. 2Für die Auszubildenden bei der Bundesagen-
tur gilt Satz 1 entsprechend. 3Die Versetzung von nach Satz 1 übergetretenen Beam-
tinnen und Beamten vom kommunalen Träger zur Bundesagentur bedarf nicht der
Zustimmung der Bundesagentur, bis sie 10 Prozent der nach Satz 1 übergetretenen
Beamtinnen und Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder aufgenom-
men hat. 4Bis zum Erreichen des in Satz 3 genannten Anteils ist die Bundesagentur
zur Wiedereinstellung von nach Satz 1 übergetretenen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern verpflichtet, die auf Vorschlag des kommunalen Trägers dazu bereit
sind. 5Die Versetzung und Wiedereinstellung im Sinne der Sätze 3 und 4 ist innerhalb
von drei Monaten nach dem Zeitpunkt der Neuzulassung abzuschließen. 6Die Sätze 1
bis 5 gelten entsprechend für Zulassungen nach § 6a Absatz 4 Satz 2 sowie Erweite-
rungen der Zulassung nach § 6a Absatz 7.

Jobname: Z00003 0001 23-11-17 16:37:41 PGPL: Dynamically-Created
0010_860-2_01_a.xml / FMTS: 2017-06-06

1-200 OUTPUT (132)

132



§ 6d – SGB II

(2) 1Endet die Trägerschaft eines kommunalen Trägers nach § 6a, treten die Beam-
tinnen und Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des kommunalen Trä-
gers, die am Tag vor der Beendigung der Trägerschaft Aufgaben anstelle der Bundes-
agentur als Träger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 durchgeführt haben, zum Zeitpunkt
der Beendigung der Trägerschaft kraft Gesetzes in den Dienst der Bundesagentur
über. 2Für die Auszubildenden bei dem kommunalen Träger gilt Satz 1 entsprechend.

(3) 1Treten Beamtinnen und Beamte aufgrund des Absatzes 1 oder 2 kraft Gesetzes
in den Dienst eines anderen Trägers über, wird das Beamtenverhältnis mit dem ande-
ren Träger fortgesetzt. 2Treten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund des
Absatzes 1 oder 2 kraft Gesetzes in den Dienst eines anderen Trägers über, tritt der
neue Träger unbeschadet des Satzes 3 in die Rechte und Pflichten aus den Arbeitsver-
hältnissen ein, die im Zeitpunkt des Übertritts bestehen. 3Vom Zeitpunkt des Über-
tritts an sind die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des neuen Trägers jeweils
geltenden Tarifverträge ausschließlich anzuwenden. 4Den Beamtinnen und Beamten,
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern ist die Fortsetzung des Beamten- oder Ar-
beitsverhältnisses von dem aufnehmenden Träger schriftlich zu bestätigen. 5Für die
Verteilung der Versorgungslasten hinsichtlich der aufgrund des Absatzes 1 oder 2
übertretenden Beamtinnen und Beamten gilt § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes
entsprechend. 6Mit Inkrafttreten des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags sind
für die jeweils beteiligten Dienstherrn die im Versorgungslastenteilungs-Staatsver-
trag bestimmten Regelungen entsprechend anzuwenden.

(4) 1Beamtinnen und Beamten, die nach Absatz 1 oder 2 kraft Gesetzes in den
Dienst eines anderen Trägers übertreten, soll ein gleich zu bewertendes Amt übertra-
gen werden, das ihrem bisherigen Amt nach Bedeutung und Inhalt ohne Berücksich-
tigung von Dienststellung und Dienstalter entspricht. 2Wenn eine dem bisherigen
Amt entsprechende Verwendung im Ausnahmefall nicht möglich ist, kann ihnen auch
ein anderes Amt mit geringerem Grundgehalt übertragen werden. 3Verringert sich
nach Satz 1 oder 2 der Gesamtbetrag von Grundgehalt, allgemeiner Stellenzulage
oder entsprechender Besoldungsbestandteile und anteiliger Sonderzahlung (auszu-
gleichende Dienstbezüge), hat der aufnehmende Träger eine Ausgleichszulage zu ge-
währen. 4Die Ausgleichszulage bemisst sich nach der Differenz zwischen den auszu-
gleichenden Dienstbezügen beim abgebenden Träger und beim aufnehmenden Träger
zum Zeitpunkt des Übertritts. 5Auf die Ausgleichszulage werden alle Erhöhungen
der auszugleichenden Dienstbezüge beim aufnehmenden Träger angerechnet. 6Die
Ausgleichszulage ist ruhegehaltfähig. 7Als Bestandteil der Versorgungsbezüge ver-
mindert sich die Ausgleichszulage bei jeder auf das Grundgehalt bezogenen Erhö-
hung der Versorgungsbezüge um diesen Erhöhungsbetrag. 8Im Fall des Satzes 2 dür-
fen die Beamtinnen und Beamten neben der neuen Amtsbezeichnung die des früheren
Amtes mit dem Zusatz „außer Dienst“ („a.D.“) führen.

(5) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die nach Absatz 1 oder 2 kraft Geset-
zes in den Dienst eines anderen Trägers übertreten, soll grundsätzlich eine tarifrecht-
lich gleichwertige Tätigkeit übertragen werden. 2Wenn eine derartige Verwendung
im Ausnahmefall nicht möglich ist, kann ihnen eine niedriger bewertete Tätigkeit
übertragen werden. 3Verringert sich das Arbeitsentgelt nach den Sätzen 1 und 2, ist
eine Ausgleichszahlung in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Arbeitsent-
gelt bei dem abgebenden Träger zum Zeitpunkt des Übertritts und dem jeweiligen
Arbeitsentgelt bei dem aufnehmenden Träger zu zahlen.

§ 6d Jobcenter

Die gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b und die zugelassenen kommunalen
Träger nach § 6a führen die Bezeichnung Jobcenter.
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SGB II – § 7

Kapitel 2

Anspruchsvoraussetzungen

§ 7 Leistungsberechtigte

(1) 1Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die
1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht

haben,
2. erwerbsfähig sind,
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (er-

werbsfähige Leistungsberechtigte).
2Ausgenommen sind
1. Ausländerinnen und Ausländer, die weder in der Bundesrepublik Deutschland Ar-

beitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Selbständige noch aufgrund des § 2 Absatz 3
des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienan-
gehörigen für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts,

2. Ausländerinnen und Ausländer,
a) die kein Aufenthaltsrecht haben,
b) deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt oder
c) die ihr Aufenthaltsrecht allein oder neben einem Aufenthaltsrecht nach Buch-

stabe b aus Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 5. April 2011 über die Freizügigkeit der Arbeitneh-
mer innerhalb der Union (ABl. L 141 vom 27. 5. 2011, S. 1), die durch die Ver-
ordnung (EU) 2016/589 (ABl. L 107 vom 22. 4. 2016, S. 1) geändert worden ist,
ableiten,

und ihre Familienangehörigen,
3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes.
3Satz 2 Nummer 1 gilt nicht für Ausländerinnen und Ausländer, die sich mit einem
Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der Bundesre-
publik Deutschland aufhalten. 4Abweichend von Satz 2 Nummer 2 erhalten Auslän-
derinnen und Ausländer und ihre Familienangehörigen Leistungen nach diesem
Buch, wenn sie seit mindestens fünf Jahren ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bun-
desgebiet haben; dies gilt nicht, wenn der Verlust des Rechts nach § 2 Absatz 1 des
Freizügigkeitsgesetzes/EU festgestellt wurde. 5Die Frist nach Satz 4 beginnt mit der
Anmeldung bei der zuständigen Meldebehörde. 6Zeiten des nicht rechtmäßigen Auf-
enthalts, in denen eine Ausreisepflicht besteht, werden auf Zeiten des gewöhnlichen
Aufenthalts nicht angerechnet. 7Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben unbe-
rührt.

(2) 1Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben. 2Dienstleistungen und Sachleistungen
werden ihnen nur erbracht, wenn dadurch Hemmnisse bei der Eingliederung der er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten beseitigt oder vermindert werden. 3Zur Deckung
der Bedarfe nach § 28 erhalten die dort genannten Personen auch dann Leistungen
für Bildung und Teilhabe, wenn sie mit Personen in einem Haushalt zusammenleben,
mit denen sie nur deshalb keine Bedarfsgemeinschaft bilden, weil diese aufgrund des
zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens selbst nicht leistungsberechtigt
sind.

(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören
1. die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,
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